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Informationsschreiben für die Belegschaft
Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
wenn Sie arbeitsunfähig werden, gelten ab dem 1. Januar 2023 neue gesetzliche Vorgaben (§ 5 Entgeltfortzahlungsgesetz), auf die wir Sie aufmerksam machen möchten. 
I. Gelten die neuen Regeln für mich?

Ja, wenn Sie
· in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind
· und zu einem Vertragsarzt der gesetzlichen Krankenkassen gehen.
Die neuen Regeln gelten nicht für: für Privatpatienten, bei Feststellungen durch einen Privatarzt, für Kinderkrankenscheine, bei Beschäftigungsverbot, bei Aufenthalt in Reha Einrichtungen sowie bei Auslandsaufenthalt. Es bleibt hier bei der Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Papierform.
II. Welche Pflichten haben Sie, wenn Sie krank sind: 

1. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich – also vor Dienstbeginn – bei uns zu melden und uns mitzuteilen, dass Sie arbeitsunfähig sind und wie lange. Hier ändert sich nichts für Sie. 

2. Sie sind verpflichtet, ab dem …. Tag (oder wenn wir es früher von Ihnen verlangen,) nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit zum Arzt zu gehen, der Ihre Arbeitsunfähigkeit feststellen muss. Sie müssen uns keine Bescheinigung vom Arzt mehr vorlegen. Der Arzt übermittelt die Bescheinigung an Ihre Krankenkasse, wir können diese dort elektronisch abrufen. 

3. Sie haben uns zu Beginn der Arbeitsunfähigkeit bereits mitteilen müssen, wie lange Sie wahrscheinlich arbeitsunfähig sein werden. Sollte sich an der voraussichtlichen Dauer – vielleicht durch die Einschätzung des Arztes – etwas ändern, teilen Sie uns dies bitte unverzüglich mit. 

III. Bitte beachten Sie: 

Sollte die digitale Übermittlung in der Arztpraxis einmal nicht möglich sein, erhalten Sie die unterschriebenen Exemplare für die Krankenkasse und den Arbeitgeber weiterhin auf Papier (sogenannte Papierausdrucke mittels „Stylesheet“). Diese sehen etwas anders aus als die alten Bescheinigungen, der Weg ist aber der gleiche: Leiten Sie uns bitte in diesem Ausnahmefall die Bescheinigung zur Vorlage beim Arbeitgeber weiter und senden Sie die Bescheinigung zur Vorlage bei der Krankenkasse an Ihre Krankenkasse weiter. 

Gleiches gilt, wenn wir Sie über einen erfolglosen Abruf bei der Krankenkasse informieren. Auch in diesem Fall haben Sie die Möglichkeit, einen unterschriebenen Ausdruck der Ausfertigung Versicherter und oder der Ausfertigung Arbeitgeber vom Arzt zu verlangen.

Wir bitten um entsprechende Beachtung und danken für Ihre Mithilfe.
Mit freundlichen Grüßen
(bitte löschen) Hinweis für Arbeitgeber:
In § 5 Abs. 1 S. 2 EFZG ist bisher geregelt, dass die AN nach drei Tagen der Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Tag eine Bescheinigung vorlegen müssen. An den Zeitpunkten ändert sich nichts, an Stelle der Vorlagepflicht trifft den AN jetzt zum jeweiligen Zeitpunkt die Feststellungspflicht beim Arzt. Der Arbeitgeber darf diese Handlung früher verlangen. Bitte übernehmen Sie es so, wie es bei Ihnen geregelt ist. Achtung bei unterschiedlichen Regelungen im Betrieb!




